
1 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Rimbach 

Bauleitplanung der Gemeinde Rimbach; 
Bebauungsplan „Trommhalle - Kita Zotzenbach“ 

hier: Billigung des Bebauungsplanentwurfes, Beschluss über die Durchführung der 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Infrastruktur der Gemeinde Rimbach hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 10.09.2024 den Entwurf des Bebauungsplans „Trommhalle - 
Kita Zotzenbach“ mit Stand vom 14.08.2024 einschließlich Begründung und Artenschutzrecht-
licher Prüfung gebilligt und beschlossen, den Planentwurf gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) ins Internet einzustellen und öffentlich auszulegen. 

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Zotzenbach der Gemeinde Rimbach südlich der 
Hauptstraße und westlich der Sportplatzstraße und beinhaltet Teilflächen dieser Straßen-
räume. Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes liegt in der Gemarkung Zotzenbach 
und umfasst in Flur 1 die Flurstücke 133/4, 148/23 (tw.), 148/24 (tw.), 148/25 (tw.) und 175/62 
sowie in Flur 5 die Flurstücke 5/12, 5/14, 5/16 und 109/5 (tw.). Der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplans hat eine Größe von ca. 8.523 m² (0,85 ha). 

Der Geltungsbereich ist auf dem beigefügten Lageplan dargestellt.  

Ziele und Zwecke der Planung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Trommhalle - Kita Zotzenbach“ befindet sich im Ortsteil 
Zotzenbach der Gemeinde Rimbach. Die Nachfrage nach Kindergarten- und Krippenplätzen 
ist in der gesamten Gemeinde Rimbach sehr hoch. Seit August 2013 ist zudem der Rechts-
anspruch auf frühkindliche Förderung im § 24 SGB VIII fest verankert. Durch die Fertigstellung 
des Neubaugebietes Krehlberg wird im Ortsteil Zotzenbach eine weitere Erhöhung der Nach-
frage nach Kinderbetreuungsplätzen erwartet. 

Zur Deckung der bestehenden Nachfrage nach Kinderbetreuungseinrichtungen beabsichtigt 
die Gemeinde Rimbach die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte auf dem bisherigen 
Parkplatzgelände der Trommhalle. Mit der vorgesehenen Verlagerung des bislang hier gele-
genen Feuerwehrgerätehauses werden die Möglichkeiten einer flächenhaften Neuordnung 
zur Errichtung der Kita geschaffen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Trommhalle - Kita Zotzenbach“ soll die baupla-
nungsrechtliche Voraussetzung für das geplante Vorhaben geschaffen werden. Weiterhin wird 
mit dem Bebauungsplan die bestehende Trommhalle als Sport- und Mehrzweckhalle pla-
nungsrechtlich gesichert. Die Grundstücksfreiflächen werden nach dem Abriss des Feuer-
wehrgerätehauses entsprechend der zukünftigen Anforderungen verkehrlich neu geordnet. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kita Zotzenbach“ erfolgt im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung). Die Anwendungsvorausset-
zungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB liegen vor, da der Bebauungsplan 
der Nachverdichtung dient, im Siedlungsbereich liegt und die maximale Grundfläche innerhalb 
des Plangebietes aufgrund der Größe des Geltungsbereichs von 8.523 m² weniger als 
20.000 m² beträgt. 

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.  
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Lage des räumlichen Geltungsbereichs Bebauungsplans „Trommhalle - Kita Zotzenbach“ (unmaßstäblich) 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung und Artenschutzrechtlicher Prüfung sowie 
chemisch-analytischer Bodenuntersuchung, geotechnischem Bericht, verkehrstechnischer 
Stellungnahme und schalltechnischer Untersuchung wird in der Zeit von  

Montag, dem 23.09.2024 bis einschließlich Freitag, den 25.10.2024 

im Internet wie folgt veröffentlicht: 

- Auf der Internetseite der Gemeinde Rimbach www.rimbach-odw.de unter 
https://www.rimbach-odw.de/de/leben-wohnen/bauen-und-wohnen/offenlage-planverfah-
ren 

- Auf der Internetseite der Planergruppe ROB www.planergruppe-rob.de unter „Beteili-
gungsverfahren“ (http://www.planergruppe-rob.de/beteiligungsverfahren/) 

Auf die vorgenannte Internetseite der Gemeinde Rimbach wird auch im Zentralen Internet-
portal für Bauleitplanungen in Hessen (https://bauleitplanung.hessen.de) verwiesen. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet können die genannten Unterlagen im Bauamt der 
Gemeinde Rimbach, Foyer im 3. OG im Rathaus, Rathausstraße 1 in 64668 Rimbach wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden 

Montag, Dienstag: 8:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 8:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 

eingesehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangt werden. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können von jedermann Stellungnahmen abge-
geben werden. Stellungnahmen sollen dabei nach Möglichkeit elektronisch an das Bauamt 
der Gemeinde Rimbach (E-Mail-Adresse: bauamt@rimbach-odw.de) übermittelt werden. Bei 
Bedarf können Stellungnahmen aber auch schriftlich beim Gemeindevorstand der Gemeinde 
Rimbach, Rathausstraße 1 in 64668 Rimbach, oder im Rahmen einer Einsichtnahme zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 

http://www.rimbach-odw.de/
https://www.rimbach-odw.de/de/leben-wohnen/bauen-und-wohnen/offenlage-planverfahren
https://www.rimbach-odw.de/de/leben-wohnen/bauen-und-wohnen/offenlage-planverfahren
http://www.planergruppe-rob.de/beteiligungsverfahren/
https://bauleitplanung.hessen.de/
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mitgeteilt wird, ist die Angabe der E-Mail-Adresse oder/und der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht während der Veröffentlichungsfrist abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.  

Datenschutzhinweise in Bezug auf die Abgabe von Stellungnahmen 

Es wird darauf hingewiesen, dass Personen, welche eine Stellungnahme einreichen, mit der 
Abgabe der Stellungnahme der Verarbeitung aller von ihnen angegebenen personenbezoge-
nen Daten - dazu zählen insbesondere Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Mo-
bilfunknummer, E-Mail-Adresse - zustimmen. Gemäß Artikel 6 Abs. 1c und 1e der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die Daten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
von der Gemeinde und dem von ihr mit der Auswertung der Stellungnahmen beauftragten 
Büro Planergruppe ROB GmbH, Am Kronberger Hang 3, 65824 Schwalbach am Taunus für 
die gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht gegenüber 
den betroffenen Personen genutzt. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald 
sie für das Verfahren nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten bestehen. Nach Art. 15, 16, 17 und 18 DSGVO stehen der betreffenden Person folgende 
Rechte zu: Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Vervollständigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung, datenschutzrechtliche Beschwerde bei der zuständigen Datenschutz-
aufsichtsbehörde einlegen: Zuständig ist der Hessische Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Tel. 
0611/1408-0, Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de. 

Rimbach, den 18.09.2024 

Für den Gemeindevorstand 
der Gemeinde Rimbach 
Holger Schmitt, Bürgermeister 

mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de

